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Kreisbauernverband Kassel e.V., Frankfurter Str. 295, 34134 Kassel 

 
Zweckverband Raum Kassel  
Ständeplatz 17 
34117 Kassel  
 
 
Per Email: info@zrk-kassel.de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kassel, 04.03.2024 Sch-E/sg  
 
 
ZRK 58 „Sondergebiet Stockbreite / Hasenstock, Gemeinde Fuldatal 
Ihringshausen  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
als sonstiger Träger öffentlicher Belange führen wir aus:  
 
Zur Vermeidung eines weiteren Flächenbedarfs, insbesondere auch durch 
erneuerbare Energien auf landwirtschaftlichen Flächen, sollte bereits durch die 
Flächennutzungsplanung vorgegeben werden, dass es eine verbindliche 
Zielvorstellung ist, das solare Strahlungsenergie direkt vor Ort, d. h. innerhalb des 
Gebiets des Bebauungsplans, vorgesehen ist.  
 
Ziff. 4.6 ist daher noch schärfe zu fassen, in dem vorgegeben wird, dass solare 
Strahlungsenergie direkt vor Ort erzeugt wird (anstelle des Wortes „maßgeblich“ unter 
S. 12. unten).  
 
Hinsichtlich des Teiländerungsbereichs TB 2 wird der Verlust landwirtschaftlicher 
Fläche bedauert. Es sollte festgelegt werden, dass externe Ausgleichsmaßnahmen 
nicht stattfinden.  
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Es sollte hinter Ziff. 4.6 klargestellt werden, dass die Deckung des Energiebedarfs 
durch die Erzeugung von Strom durch solare Strahlungsenergie direkt vor Ort 
verbindlich vorgesehen ist (vgl. S. 30, 2. Spielstrich).  
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
, Rechtsanwalt  

(Geschäftsführer)  



Regierungspräsidium Kassel 

 

Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 - 16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr ständig erreichbar. Besuche bitte 

möglichst mo. - do. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr, fr. von 09:00 - 12:00 Uhr, 

oder nach tel. Vereinbarung. 

Postanschrift: Am Alten Stadtschloss 1 34117 Kassel Vermittlung 0561 106-0. 
Das Dienstgebäude Am Alten Stadtschloss 1 ist mit den Straßenbahnlinien 3, 4, 6, 7 und 8 sowie verschiedenen 
Buslinien (Haltestelle Altmarkt/Regierungspräsidium) zu erreichen. 

Regierungspräsidium Kassel 34112 Kassel 

 
 
Zweckverband Raum Kassel 
Frau 
Ständeplatz 17 
34117 Kassel 
 
 
nur per Email: 
info@zrk-kassel.de 

 

Geschäftszeichen RPKS - 31.1-200 d 633/7-2019/5 
Dokument-Nr. 2024/310535 
Bearbeiterin  
Durchwahl 0561 106-  
Fax 0611 327640706 
E-Mail rpks.hessen.de 
Internet www.rp-kassel.hessen.de 
Ihr Zeichen  
Ihre Nachricht 12.02.2024 

Besuchsanschrift Am Alten Stadtschloss 1, Kassel 

Datum 01.03.2024 

Änderung des Flächennutzungsplanes des Zweckverbandes Raum Kassel 

Änderungsbezeichnung: ZRK 58 „Sondergebiet Stockbreite / Hasenstock“ 

Änderungsbereich: Gemeinde Fuldatal, Ihringshausen 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Stellen, die Träger öffentlicher Belange sind, 

gem. § 4 Abs. 1 BauGB  

Sehr geehrte Frau , 

bezugnehmend auf die o.g. Beteiligung übersende ich meine Stellungnahme: 

Altlasten 

In der beim HLNUG geführten Altflächendatei des Landes Hessen (FIS AG) werden 

Informationen über Altflächen (Altablagerungen/Altstandorte) sowie Flächen mit 

sonstigen schädlichen Bodenveränderungen vorgehalten, soweit diese von den 

Kommunen im Rahmen ihrer gesetzlichen Pflichtaufgaben gemeldet oder der 

zuständigen Behörde auf sonstigem Wege übermittelt wurden.  

Nach entsprechender Recherche in dem vorliegenden Datenbestand des 

Fachinformationssystems Altflächen und Grundwasserschadensfälle (FIS AG) ist 

festzustellen, dass für die Planungsräume keine Einträge erfasst sind.  

Südlich und westlich angrenzend des TB 1 „Sondergebiet Läden Stockbreite“, sind 

folgende Eintragungen vorhanden: 
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 westlich (Flur 14, Flurstück 59/209): Altablagerung, 633.009.010-000.018 (Fa. 

Behrend, ehem. Ziegelei). Nach Auskunft der Gemeinde ist das ehem. 

Ziegeleigelände komplett aufgefüllt, z. T. mit Bahnschotter; 

 südlich (Flur 34, Flurstück 28/62): Altstandort, 611.000.131-000.086 

(Gebrauchtwagen, Tankstelle). 

Aus altlastenrechtlicher und –fachlicher Sicht bestehen somit keine Bedenken gegen 

die o. g. Vorhaben. Es ergeht jedoch folgender Hinweis: 

Die Auswertung des Datenbestandes der Altflächendatei zeigt, dass für die Gemeinde 

Fuldatal in den letzten 10 Jahren keine Erfassungen stattgefunden haben.  

Es besteht daher im gesamten Gemeindegebiet Zweifel daran, dass alle relevanten 

Altflächen erfasst sind. Die umgehende Erfassung für das Plangebiet bzw. für die 

Gemeinde ist zwingend erforderlich um verlässliche Aussagen zur Altlastensituation im 

Plangebiet machen zu können.  

§ 8 Abs. 4 Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz (HAltBodSchG) gibt den 

Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Entsorgungspflichtigen seit dem Jahr 2007 auf, 

ihnen vorliegende Erkenntnisse über schadstoffbedingte Verdachtsflächen, 

Altablagerungen und Altstandorte unverzüglich dem Hessischen Landesamt für 

Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mitzuteilen bzw. bereits erhobene Daten 

fortzuschreiben (Erfassungspflicht). 

Bodenschutz 

Die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes sind in den Antragsunterlagen 

ausreichend beschrieben. Der Empfehlung zur Beauftragung einer UBB (mit integrierter 

BBB) schließe ich mich nachdrücklich an. Aus Sicht des vorsorgenden Bodenschutzes 

bestehen somit keine Bedenken gegen die Vorhaben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. 

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch 

schlussgezeichnet. Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 
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Besuchsanschrift Hubertusweg 19, Bad Hersfeld 

Datum 13.02.2024 

 

Änderung des Flächennutzungsplanes des Zweckverbandes Raum Kassel 

Änderungsbezeichnung: ZRK 58 „Sondergebiet Stockbreite / Hasenstock“ 

Änderungsbereich: Gemeinde Fuldatal, Ihringshausen 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) 

BauGB 

Hier: Stellungnahme des Dezernates 34 (Bergaufsicht) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vom Dezernat Bergaufsicht zu vertretende öffentlich-rechtliche Belange des Bergbaus 

stehen dem o. g. Vorhaben, nach Prüfung der hier vorliegenden Unterlagen, nicht ent-

gegen. 

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass im nördlichen Bereich des TB1 „Sondergebiet 

Läden Stockbreite“ Bergbau in ca. 25 bis 30 m Teufe auf Braunkohle umgegangen ist. 

Für genauere Informationen zum Abbauverfahren und ob heute noch mit Bodenbewe-

gungen zu rechnen ist, wenden Sie sich bitte an die Rechtsnachfolgerin des 

ehemaligen Bergbauunternehmens. Als Kontaktperson kann ich Ihnen Herrn Bräutigam 

(Uniper Kraftwerke GmbH, Kleinengliser Straße 2, 34582 Borken (Hessen), Tel.: 

0172/5243061) benennen.  

Des Weiteren sind sowohl TB1 als auch TB1 von einem Bergwerkfeld auf Braunkohle 

überdeckt. Es wird empfohlen, den Bergwerkseigentümer zum Vorhaben zu hören. 

Auch hier kann ich Ihnen Herrn Bräutigam als Ansprechpartner benennen. 

http://www.rp-kassel.hessen.de/
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Diese Stellungnahme schließt die Belange anderer Dezernate des Regierungspräsidi-

ums Kassel nicht ein. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez.  

 

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussge-

zeichnet. Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 
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Vgrcqndt,pgr Faxt
Fax - Nr.: 0561-1097035

Zweokverband Raum Kassel
Ständeplätz 17

34117 Kassel

Fuldatal, den 0a.03.2024

Eetraff:
ÄnUäiung des Flächennutzungsplanes des Zweckvorbendes Reum Kaaeel Anderungebeeelchnung:
ZRK 58 ,,-Sondergebiet Stockbieite I Hasertatock" Anderungrbereich: Gemeinde Fuldatal,
lhringthäugen - ÖffenUlctrlteltsbetetligung gemäß S 3 (11 Baugeaehbuch (BauGB) -
Zlel und hleck der Planung:
Teiländerung+beraich (TB) 2 ,,$ondergabiet Altenainrichtung Hatenetoclt" lhrlngthnusen
Hier:
$tellungnehme zu ,,$onderg6biatAltonelnrlchtung Hasenetoclt" lhfingahauten

$ehr geehrle Damen und Hanen,

lch nehme nur zu der zuvor benannten Umwidmung der vorgesehenen Alteneinrichtung $tellung,

M€ine St6llungnahme zum Auhtellungsbeechluss und Bekanntmeöhung der fflihzeitigen Beteiligung gem.

$ 3 (1) BauGB zur ä. Anderung des Bebauungsplaner Nr. 24 Äuf dem HaEenstock", Oileteil lhringähäu6en

hatte ich dn diä G€mäinde Fuldatal mit $chreiben vom 12"11.2023 abgegeben.

üie oortigen aufgeführien lnhalte rnehrer Stellungnahrne gelten *uch hier eu lhrer Offentlichkeitebeteiligung
im Flächennutzungeplan, lch füge rneinem jebigen Schreiben die genannte $tellungnahme vom
12.11,2023 aE Anlage an.

Meine dortigen Bedenken und Anregungen gelten auch in diesem Verfahren'

Mit freundlichen Gr0ßen

Anläd€! W6 ruvor benannt.

Einsans 0 4.14ärz nlq

Zweckverband Ra mu
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Vercandt 
ffiBlE

,4n(u;, *ü notneaa
ttütu 0 V, O l . lA LY ht/tr,,

*Vecki" ha*,( 7*n
.

l[fop;trcct
Tel.

kot,il '

Der Gemelndevorstand
dÖr GÖm€lndä Fuldatal
Am Räthäuü I
.3{233 Fuldahl

Fuldalal, den 12.11,ä0?3

Eetreff:
Auhtrllungrbo*chtum und Frksnnfmchung dor frilhaoitlgen Botolllgung-Ssüil. 

-$ 
a llt BruGB rur

z' Anoerufg des Bob*uun9*plan* l'lr' 2rl,,Auf dem Hettnltogft", Qrtitell lhrlngrhruron

Hiffi
Eüäungnatrme zu dieaen Vorhabrn der Anderung däo Plänungüdoloü (SOl in oine Fläche fllr elne

Alhneinrtchtung

Sehr geehrte DämBn urut Herren.

E* ist schon eehr verwunderlich, dase atatt einer Lebongmitt€lladanantiedlung nun eine Alteneindchtung

dort errichtat werdän soll. Bofslts die Srste Pl1nungrmaßnahme iat wohl bereits zweifElhafi, vwll tlie Größa

äos GrundstUckes fqr eine derartige zeitgemUße Nutzung noch die topografhchen Gegebertheit daf{lr

geeignet gawaten wären,

Weno man nun elne woltoro Alttnöinrlchtung in lhringthauüen dort votsehen will, bekommt man den

Verdacht, dasg diE Gemeinde FuldaHl zu d€tr viehn bereita hestehenden,VerEorgungseinilchtung nun

noch weiienbn lnveblofön rflit gärflälnde€lgenen Grundttüc*flächa bediensn wlll-

Diese Fläohe ersallcint für cine Alteneinriahtung völtig ungeeignet, da eie direkt an elnor dark befahrenen

ffJ"p6traiJfiegt, eina starke Neigung zu tlbair $trahä hät und lotutlich nur mit sxtrsmen Bodeneingrifrtn

einer Nutzung zugefühit werdait l'i$fiilie-

$ie I'regt unmit6lbar an der stark frequentierten Hauptstraße, wo der Voftehr in$besondere ln RiChtung

ffänn. 
"fvfUnOen diise Straße belsstet. Wenn db antapreohencten Autobahnen im Raum l(ääsel mEl wieder

ilrch Sbü Utoc*iert aind, wälzt eich der Ausweiihverkehr u. t. äüch tlb6t d'ese $traßö, weil viale

Autofahtet gerne Abktl*ungen nuksn.

Bewohns von rolcherr Anlagen fi{isson vielfach Rollatoren rlutuen, weil ihre körperliche Mobilität dba

ä*orgert. Gerade scfrräge Gäl6ndeverfra[nisse sind da kontraproduktiv. Dle doru.g" tege*ird durch den

Verkehr beschallt. DelriRuhaverhältrti$e werden dort nicht eirttreten, sondem eher das Gegenteil. Fallt

män vor hat, dort noch diegbezltglich eine Schaltschutzwsnd zu errlchten, däflt würde dies eine

Einängung dea Geländee bawirken.

üs diE ge**riie Fläsi1g eirrEi uoicii*ii äuieirrrg eugefühit wei{iüfi tüll, wlirde auch die dortig süehenderr

Baumbeilände wohl geoPfert,

Gerade dar Eaugebiet HaEenatock stellt wohl elne Abechteckung der Baunutäung in Fuldatal dar' Dieset

Gebiet irt derma-ßen ,Jugebauf'wie bisher bie dahin noch nicht geechehen. Eino Steigerung dazu kann

1n
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mgn wohl noch in dem Baugebiet ",quf der Trebe/' $ehen, Auf extrem kleinen Grunöstllcken werden lm

Verhältni* Bausuhätänz zui Grundetückeflächä Brhoblich6 VgtBiBgälungen akeEplieil und hingenommen'

Bei den imrner mehr äuftret€nd€n Extremwettsrlagen wird dl€$ nööh enbptechende Fotgqn fltr die

iigantürnor haben. Beicllegen Baumäs8en rlnd VertickerujlgEffögllchkeiten auf den bebauten.Fläohen so
g,.li wie nioht mehr möglich. Folge $rird sein, daae die Restflächen der Grundatticke nlüt mehr in det Lage

äind genugerrd Regenntederacittga noch aüfzunehmän. Entüprcöhende Auswidftngen der Verw0stung

vrerden die Elsentumer denn *püren

Auf dem Grundstfick befinden eich Baum - und Buechböstände, die dezeitig mlbst Vogelbostände

beherbergen, ln Verbindung mit dern auf der Westseito der Hauptstraße boetehonden Baumbestand ergibt

eich daraut ain erhaltEnaweilEr naturnaher Baumbeiland.

Da bEreltg dae vorhandenö Bäugäbiet Hääönstöck aine außerordsntlishe Faudichte üuftveist, sollt€ üldn

Ai"uern Baugebiet nlcht nodl eiire weiteru Flächenveraiagelung zumuhn. Gerade die herelt$ hebauten

Grundsrücke in dem vorhandenen Baugebiet weisen nütrt gärade nsturfürdemda iGeetalturrgen auf,

mndom haben lediglich Nutsungsgeethltungen wie ortefremde Hecken bir hin zu Vetschotterungön von

Bodenflächen. Netumahe Gentaltungen öshen wohl anderE aus.

Wie tange kann stch dio Gemelnda Fuldatal einen tolchan autgäprägten Bodenverbrauch noch lei*ten,

obwohl die Klimaereignisse bereih dagegen sprechen.

Mit frsundlichen Grllßen

2t2




